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Die Sozietät

Taylor Wessing gehört zu den führenden international
tätigen Sozietäten in Deutschland. Mit derzeit 560 
Rechtsanwälten in Deutschland, England und Frankreich,
davon 215 in Deutschland, beraten wir den Mittelstand,
die Großindustrie und expandierende Unternehmen
umfassend in allen Bereichen des nationalen und inter-
nationalen Wirtschaftsrechts. Unsere besondere Kompe-
tenz im Gesellschaftsrecht und gewerblichen Rechts-
schutz wie auch im Bereich Private Client ist bekannt.

Wir verfügen über besondere Erfahrung bei der Beratung
technologie- und know-how-intensiver Unternehmen, ob
klassische produzierende Industrie und Anlagenbau, mo-
derne Informationstechnologien und Telekommunikation,
das gesamte Spektrum der Life Science, Medien- und
Freizeitindustrie oder andere Bereiche des Dienstleistungs-
sektors.

Wir sind derzeit mit 11 Büros in Deutschland, England,
Frankreich, Belgien, Spanien und China vertreten.
In Ländern, in denen wir keine eigenen Büros unter-
halten, haben wir über unsere langjährige Tätigkeit ein
Netzwerk von befreundeten Partner-Kanzleien aufge-
baut, mit denen wir sehr eng, aber ganz bewusst nicht
exklusiv zusammenarbeiten. Dies gibt uns die nötige
Flexibilität, Sie weltweit effizient und wettbewerbsfähig
zu begleiten, wo immer Sie uns brauchen.

The Taylor Wessing union creates 
an Anglo-German technology giant

Chambers & Partners
2002

RECHTSGEBIETE
Arbeitsrecht 

Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht

Bankrecht und 
Finanzierung  

Strukturierte Finanzierung 
Debt-Finanzierung

Bau- und Immobilienrecht 
Projektentwicklung und 

-steuerung, Bauvertragsrecht

Corporate
M&A

Kapitalmarktrecht, Börsengänge
Private Equity, Venture Capital

Restrukturierungen

EU-Recht/Kartellrecht 
Fusionskontrolle, Kartellrecht, Beihilferecht 

Regulatory Affairs, Vergaberecht
Antidumping/WTO, EG-Grundfreiheiten 

Gewerblicher Rechtsschutz 
Wettbewerbsrecht, Patentrecht

Markenrecht, Urheberrecht

Öffentliches Wirtschaftsrecht 
Öffentliches Baurecht 

Privatisierungen, Umweltrecht

Steuerrecht
Unternehmensstrukturierung

Wirtschafts-, Zivil- und Handelsrecht 
Transaktionen mit der VR China

Seerecht 
Vertriebs- und Vertragsrecht

INDUSTRIEFOKUS
Anlagenbau 

Banken und Finanzwirtschaft

Immobilienwirtschaft 
und -finanzierung

Infrastruktur und Energiewirtschaft

Life Science
Lebensmittel, Medizin und Pharma

Media & Entertainment

Private Client 
Nationale und internationale

Nachfolgeplanung

Schifffahrt und Transport

Sport und Freizeit

Technology
Informationstechnologie, E-Commerce

Telekommunikation

Was macht den Unterschied?

ERFOLG IST KEIN ZUFALL

Würden Sie nach dem Fall der 
Münze entscheiden? Wir nicht.
Wo auch immer Sie sich enga-
gieren, Taylor Wessing – selbst
Teil der Wirtschaft – agiert wie
Sie. Planvoll erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen pragma-
tische und kostenbewusste
Lösungen für Ihren größtmög-
lichen wirtschaftlichen Erfolg.
Insofern ist es für uns nur 
selbstverständlich, dass uns die
Besonderheiten Ihrer Leistun-
gen und Produkte sowie Ihres
Marktes fortwährend interes-
sieren. Nur so bleibt es nicht
dem Zufall überlassen, dass Sie
den richtigen Weg zum Erfolg
wählen.

EINER FÜR ALLE – ALLE FÜR EINEN

Wiederholen Sie sich gerne? 
Wir stellen Ihnen für die gesamte Zeit der
Betreuung durch uns einen erfahrenen
Partner als Ansprechpartner zur Seite. 
Entsprechend Ihren individuellen Anforde-
rungen und der Komplexität der Angele-
genheit werden unter seiner Federführung
die gestellten Aufgaben gelöst. Alle unsere
Anwälte sind sozietätsübergreifend in
internationalen Practice Departments orga-
nisiert, die den regelmäßigen rechtlichen
und wirtschaftlichen Informationsaustausch
sicherstellen. Über Ihren Partner stehen
Ihnen also alle unsere Ressourcen jederzeit
zur Verfügung.

PRAXIS STATT THEORIE

Können Sie nur von der Theorie leben?
Wir nicht. Erfolg findet in der Praxis
statt. Wir sind es gewohnt, unsere
Erfahrung zielorientiert für Sie einzu-
setzen. Gemeinsam mit Ihnen analy-
sieren wir Ihren genauen Bedarf und
bestimmen mit Ihnen, was in der Praxis
machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Auch für uns steht unter dem Strich 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg – in jeder
Hinsicht.
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Vermögen kann nicht nur auf verschiedenste Weise
erworben, erhalten oder weitergegeben werden,
es setzt sich meist auch aus den vielfältigsten
Formen von Werten zusammen. Entsprechend
komplex sind die mit der Sicherung von Vermögens-
interessen verknüpften Fragestellungen und recht-
lichen Aspekte. Je nach individueller Sachlage
müssen nicht nur gesellschafts- und steuerrechtliche,
sondern auch erb- und familienrechtliche oder
immobilienrechtliche Erfordernisse in die Über-
legungen einbezogen werden.

Das Private Client Team von Taylor Wessing berät und
betreut Mandanten bei allen mit der privaten Vermögens-
planung und Vermögensstrukturierung verbundenen
rechtlichen Fragen. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit
bildet traditionell die Planung und Gestaltung der
Vermögens- oder Unternehmensnachfolge bei Familien-
unternehmen. Ziel ist jeweils eine gesellschafts- und
steuerrechtlich optimierte Unternehmensstruktur, die
Festlegung der Unternehmensnachfolge sowie die
Identifizierung und Ausschaltung von Faktoren, die
Gefahren für den Bestand des Unternehmens darstellen. 

Ein weiterer Fokus liegt auf der privaten Vermögens-
vorsorge. Dazu zählt die Gestaltung von Verträgen vor
Eheschließung und bei Scheidung ebenso wie das Er-
arbeiten testamentarischer Verfügungen. Wir verfügen
über profunde Erfahrungen bei der Einrichtung von
Familienstiftungen oder wohltätigen Organisationen
sowie bei der Beratung von Kunstsammlern. Wir wissen,
dass für unsere Mandanten vermögensrechtliche
Themen zu den wichtigsten und sensibelsten Bereichen
der Unternehmens- und Lebensführung zählen. Daher
gehört ein verständnisvoller, sensibler wie professioneller
Umgang mit unseren Mandanten aus aller Welt zum
Selbstverständnis unserer Partner. 

Das Private Client Team von Taylor Wessing umfasst in
Deutschland, England und Frankreich 41 Rechtsanwälte,
davon 21 in Deutschland. Gemeinsam unterhalten wir
enge Beziehungen zu externen Beratern und Dienst-
leistern, insbesondere auf dem Gebiet des Finanz- und
Steuerrechts. Durch regelmäßige Publikationen, Vorträ-
ge und Mitgliedschaften in zahlreichen Fachverbänden
sichert sich Taylor Wessing die wesentlichen Kenntnisse
über aktuelle Neuerungen in der Rechtsprechung und
Gesetzgebung und beteiligt sich direkt an deren Dis-
kussion und Entwicklung.

Private Client

Dreh- und Angelpunkt unserer
Arbeit im Bereich des Erbrechts
und der Vermögensnachfolge ist
die vorausschauende Nachfolge-

planung und ihre Umsetzung. Gemeinsam
mit unseren Mandanten ermitteln wir detail-
liert deren individuellen Ziele und Vorstellun-
gen, die wir dann – ebenfalls gemeinsam – 
in entsprechenden Nachfolgeregelungen
festhalten. Dabei stellen wir sicher, dass das
Vermögen auf den gewünschten Nachfolger
übergeht.

Wir beraten sowohl in Fragen der vorweg-
genommenen Erbfolge als auch bei Gestal-
tungsmöglichkeiten durch Testament oder
Erbvertrag. Häufig werden wir auch als
Testamentsvollstrecker eingeschaltet oder 
wir beraten Testamentsvollstrecker bei ihrer
Amtsführung.

Wenn vorausschauende Vermögensnachfolge-
regelungen fehlen und es zu Auseinander-
setzungen zwischen potentiellen Miterben
kommt, vertreten wir unsere Mandanten
auch im Rahmen von außergerichtlichen 
und gerichtlichen Streitigkeiten.

Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass im
Rahmen von Nachfolgeplanungen zuneh-
mend auch internationale Bezüge bestehen,
und verfügen über die dazu notwendige
Expertise im internationalen Privatrecht.

Erbrecht und
Vermögensnachfolge

Wir beraten Privatpersonen beim
Erwerb und der Veräußerung von
Unternehmen und Beteiligungen.
Bei der Erarbeitung entsprechen-

der Verträge – sei es ein Beteiligungs- oder
Unternehmenskaufvertrag, sei es ein Gesell-
schaftsvertrag – legen wir auf die Berück-
sichtigung der jeweiligen individuellen Inter-
essen besonderen Wert. Außerdem vertreten
wir Gesellschafter bei außergerichtlichen
Konflikten und prozessualen Auseinander-
setzungen im Gesellschafterkreis. 

Bei der Strukturierung des persönlichen
Vermögens verfügen wir besonders im
Hinblick auf die steuerlichen Aspekte über
langjährige Erfahrungen.

So beraten wir bei der Errichtung privater
Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie
Family Offices und bieten deren begleitende
Beratung an.

Darüber hinaus zeigen wir Unternehmern
Wege bei der Umstrukturierung und Um-
wandlung ihrer Unternehmen auf. Die
Motive und Ziele solcher Neukonstruktionen
sind in der Regel betrieblich oder steuerlich
bedingt. Sie können aber auch auf privaten
Gründen beruhen. Gemeinsam mit unseren
Mandanten gestalten wir die erforderlichen
Verträge und optimieren die steuerliche
Struktur. 

Vermögens- und
Beteiligungsstrukturierung

Practice
Department

Private Client

Unsere Leistungen
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The private client team
“… has expertise in cross-border work, bespoke investment structuring, 

intellectual property taxation and the intersection with matrimonial law”
Chambers & Partners 

2002–2003

Im Rahmen der Sicherung von
Vermögensinteressen zählt das
Thema Stiftung zu den Aktivi-
täten des Private-Client-Teams

von Taylor Wessing. Zu unserem Leistungs-
spektrum gehört die Beratung bei der Er-
richtung und Verwaltung von inländischen
und ausländischen Stiftungen. Auch bei der
Auswahl der geeigneten Stiftungsart, des
optimalen Stiftungssitzes und der Ausge-

staltung der inneren Organisation stehen wir
unseren Mandanten zur Seite. 

Gemeinsam mit unseren englischen Partnern
beraten wir bei allen rechtlichen und
steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit
der Errichtung und Führung von Trusts.

Stiftungen 
und Trusts

Ein Schwerpunkt unserer Nach-
folgeberatung liegt im Erbschaft-
und Schenkungsteuerrecht. Wir
entwickeln erbschaftsteueropti-
mierte Nachfolgemodelle, immer

auch im Hinblick auf ertragsteuerliche
Konsequenzen der jeweiligen Regelung.

Im Auftrag von Mandanten, Privatbanken
und Family Offices erarbeiten wir darüber
hinaus Modelle zur Steuer- und Nachfolge-

planung von internationalen Vermögen und
Nachlässen. Unabhängig von Nachfolge-
fragen unterstützen wir unsere Mandanten
umfassend in allen anderen Bereichen des
Steuerrechts. Darunter fällt beispielsweise
auch die – insbesondere steuerrechtliche –
Beratung deutscher Staatsangehöriger, die
ins Ausland ziehen oder nach längeren
Auslandsaufenthalten ihren Wohnsitz nach
Deutschland zurückverlegen (Relocation). 

Steuerrecht – 
insbesondere

Erbschaftsteuerrecht

Veränderungen des familiären
Umfeldes durch Heirat und
Kinder, aber auch durch Todes-

fälle, Ehescheidungen und aufkommende
Familienkonflikte erfordern eine Überprü-
fung der bestehenden vermögensrechtlichen
Familienstrukturen. Zu unserer gestaltenden
Beratung gehört dabei neben der Vorberei-
tung von Eheverträgen auch die Begleitung
von Minderjährigen- und Erwachsenen-
adoptionen. 

Im Falle der Trennung von Eheleuten beraten
wir unsere Mandanten im Vorfeld einer
etwaigen Scheidung hinsichtlich aller sich

aus der Trennung ergebenden wirtschaft-
lichen und persönlichen Konsequenzen. 
Dies sind insbesondere die Trennungsfolge-
sachen Güterrecht, Unterhalt, Versorgungs-
ausgleich, Kindesunterhalt sowie Sorge- und
Umgangsrecht. Selbstverständlich vertreten
wir unsere Mandanten auch im Rahmen von
Scheidungsverfahren vor Gericht. 

Da hierbei zunehmend multinationale Frage-
stellungen tangiert sind, sind unsere Anwälte
mit den Aspekten des internationalen Privat-
rechts bestens vertraut. 

Familienrecht

Der Erwerb, die Werterhaltung
und Wertsteigerung sowie die
Vermarktung von Grundvermö-

gen führt zu komplexen rechtlichen Frage-
stellungen. Wir stehen Ihnen von den ersten
Schritten der Planung eines Vorhabens bis
zur eventuellen Verwertung des Objekts zur
Seite. Dabei beziehen wir die Kompetenz
unserer Partner des Practice Department
Real Estate in unsere Beratung mit ein.

Wir helfen beim Erwerb von Grundvermö-
gen, der Grundstücksverwertung durch
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung und
bei der Konzeption von Wohnungseigen-
tümergemeinschaften. Zu unserem Kompe-
tenzspektrum gehört das Grundstücks- und
Grundstücksverkehrsrecht, das Recht der
Finanzierung, das Bauplanungs- und Bau-

ordnungsrecht, das Makler- und Bauträger-
recht, privates Bau- und Baubetreuungsrecht,
Ingenieur- und Architektenrecht sowie
Geschäftsraum-, Wohnraummiet- und
Pachtrecht. 

Wir vertreten unsere Mandanten bei der
Konzeption, dem Abschluss und der Ab-
wicklung aller erforderlichen Verträge. Wir
verhandeln im Auftrag unserer Mandanten
mit Behörden, Generalunternehmern, Inge-
nieuren, Architekten, Maklern und Finan-
zierungsinstituten. Im Falle von Streitigkeiten
vertreten wir unsere Mandanten auch vor
Gericht. 

Grundvermögen

Im Bereich des Kunstrechts
vertreten wir einerseits Künstler
und Familien verstorbener Künst-

ler sowie andererseits Galerien, Stiftungen
und Sammler. Ein Schwerpunkt unserer
Tätigkeit ist die Beratung bei der Akquisition,
insbesondere bei der Erforschung der Pro-
venienz von Kunstwerken sowie die Beratung
beim Verkauf. Wir verfügen über enge Be-
ziehungen zu renommierten Auktions-
häusern.

Streitigkeiten entstehen immer öfter bei der
Vermarktung von Urheberrechten an Kunst-
werken. Häufig vertreten wir Mandanten, 
die potentielle Fälschungen gekauft haben.
In solchen Fällen beraten wir nicht nur im
Rahmen daraus resultierender außergericht-
licher und gerichtlicher Streitigkeiten,
sondern unterstützen auch hier bei der
Ermittlung der tatsächlichen Herkunft der
erworbenen Objekte.
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Büros und Repräsentanzen

Berlin
Ebertstraße 15
10117 Berlin
Deutschland
Tel +49 (0)30 88 56 36 0
Fax +49 (0)30 88 56 36 100
berlin@taylorwessing.com

Brüssel
Trône House
4 Rue du Trône
1000 Brüssel
Belgien
Tel +32 (0)2 2 89 60 60
Fax +32 (0)2 2 89 60 70
brussels@taylorwessing.com

Cambridge
24 Hills Road
Cambridge CB2 1JW
England
Tel +44 (0)1223 44 64 00
Fax +44 (0)1223 44 64 01
cambridge@taylorwessing.com

Dubai
28th Floor, Al Moosa Tower II
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 33675, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 (0)4 332 3324
Fax +971 (0)4 332 3325
dubai@taylorwessing.com

Düsseldorf / Neuss
Benrather Straße 15
40213 Düsseldorf
Deutschland
Tel +49 (0)211 83 87 0
Fax +49 (0)211 83 87 100
duesseldorf@taylorwessing.com

Am Krausenbaum 42
41464 Neuss
Deutschland
Tel +49 (0)2131 7 40 30 0
Fax +49 (0)2131 7 40 30 50
neuss@taylorwessing.com

Frankfurt am Main
Senckenberganlage 20-22
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Tel +49 (0)69 9 71 30 0
Fax +49 (0)69 9 71 30 100
frankfurt@taylorwessing.com

Hamburg
Hanseatic Trade Center
Am Sandtorkai 41
20457 Hamburg
Deutschland
Tel +49 (0)40 3 68 03 0
Fax +49 (0)40 3 68 03 280
hamburg@taylorwessing.com

London
5 New Street Square
London EC4A 3TW
England
Tel +44 (0)20 73 00 70 00
Fax +44 (0)20 73 00 71 00
london@taylorwessing.com

München
Isartorplatz 8
80331 München
Deutschland
Tel +49 (0)89 2 10 38 0
Fax +49 (0)89 2 10 38 300
muenchen@taylorwessing.com

Paris
42, Avenue Montaigne
75008 Paris
Frankreich
Tel +33 (0)1 72 74 03 33
Fax +33 (0)1 72 74 03 34
paris@taylorwessing.com

Repräsentanzen:

Alicante
Paseo Explanada de Espan~a No. 1
03002 Alicante
Spanien
Tel +34 (0)96 5 14 28 05
Fax +34 (0)96 5 20 02 48
alicante@taylorwessing.com

Beijing
Unit 1503, Tower 2, Prosper Center
No. 5 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020 
Volksrepublik China
Tel +86 (10) 85 87 58 86 
Fax +86 (10) 85 87 58 85 
beijing@taylorwessing.com

Shanghai
Unit 1509
United Plaza
No. 1468, Nanjing West Road
Shanghai 200040 
Volksrepublik China
Tel +86 (0)21 62 47 72 47
Fax +86 (0)21 62 47 72 48
shanghai@taylorwessing.com




